
 

 
 

Verordnung 
über die öffentliche Wasserversorgung für die Marktgemeinde Wolfurt 

(Wasserleitungsordnung) 
 

erlassen von der Gemeindevertretung der Marktgemeinde Wolfurt am 5. Juli 2000 auf Grund des 
Wasserversorgungsgesetzes LGBl. 3/1999, und des § 15 Abs 3 Z. 5 des Finanzausgleichs gesetzes 

1979, BGBl.Nr. 201/1996  i.d.F.  BGBl. I Nr. 130/1997 
 

1. Abschnitt 
Allgemeine rechtliche und technische Bestimmungen 

 
§ 1 

Allgemeines, Begriffe 
 
1.  Der Anschluss von Gebäuden, Betrieben und Anlagen an die Gemeindewasserversorgungsanlage 

und der Bezug von Trink- und Nutzwasser hat nach den Bestimmungen dieser Was-
serleitungsordnung zu erfolgen. 

2.  Anschlussnehmer sind Eigentümer von Bauwerken, Betrieben oder Anlagen, die an die Gemein-
dewasserversorgungsanlage angeschlossen werden müssen oder dürfen. 

3.  Die Gemeindewasserversorgungsanlage ist die Gesamtheit aller Einrichtungen der Gemeinde, die 
der Fassung, Aufbereitung, Bevorratung und Verteilung von Wasser an Abnehmer für Trink-, Nutz- 
und Feuerlöschzwecke dienen, mit Ausnahme der Verbrauchsleitungen. Sie umfasst alle baulichen 
und technischen Anlagen, einschließlich der Mess-, Kontroll- und Sicherheitseinrichtungen, die zur 
Förderung, zum Transport, zur Speicherung und zur Lieferung von Trink- und Nutzwasser dienen. 

4.  Anschlussleitung ist die Wasserleitung zwischen der Anschlussstelle an der Versorgungsleitung 
und der Übergabestelle. 

5.  Übergabestelle ist die Grenze zwischen Anschlussleitung und Verbrauchsleitung, dies ist in der 
Regel der (Haus -)Wasserzähler. 

6.  Verbrauchsleitung ist die Wasserleitung nach der Übergabestelle. 
 

§ 2  
Versorgungsbereich 

 
Der Versorgungsbereich ist durch Verordnung der Gemeindevertretung festzulegen. 
 

§ 3 
Anschlusszwang, Anschlussrecht 

 
1.  Die Eigentümer von  

a)  Gebäuden, die ganz oder teilweise Wohnzwecken dienen,  
b)  sonstigen Bauwerken, Betrieben oder Anlagen, bei denen üblicherweise Trink- oder Nutzwas-

ser benötigt wird, 
und die ganz oder überwiegend im Versorgungsbereich (§ 2) liegen, sind verpflichtet, diese an die 
Wasserversorgungsanlage anzuschließen (Anschlusszwang). 

2.  Ein Anschlusszwang gemäß Abs 1 besteht nicht, 
a)  für Betriebswasserleitungen öffentlicher Eisenbahnen, soweit die Benutzung solcher Anlagen 

die Gesundheit nicht gefährden kann, 
b)  wenn der Anschluss die Leistungsfähigkeit der Gemeindewasserversorgungsanlage überfor-

dern würde, 



 

c)  wenn die Weiterbenutzung einer bestehenden eigenen Wasserversorgungsanlage die Gesund-
heit nicht gefährdet, oder 

d)  für Bauwerke, die nur vorübergehenden Zwecken dienen, wie zB bei Veranstaltungen, Baustel-
len oder außerordentlichen Verhältnissen, sofern die Behörde aus Gründen des Gesundheits-
schutzes nicht einen Anschluss vorschreibt. 

3. Die Behörde kann auf Antrag des Anschlusspflichtigen eine Ausnahme vom Anschlusszwang (Abs. 
1) bewilligen, wenn der Anschluss nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten hergestellt werden 
kann und die zu errichtende eigene Wasserversorgungsanlage den gesundheitlichen, hygieni-
schen, sowie technischen Anforderungen entspricht. 

4.  Soweit ein Anschlusszwang nicht besteht, sind Eigentümer von Bauwerken, Betrieben und Anla-
gen berechtigt, diese an die Gemeindewasserversorgungsanlage anzuschließen, wenn dies weder 
dem Interesse an einem planmäßigen Ausbau der Gemeindewasserversorgungsanlage wider-
spricht, noch die Leistungsfähigkeit der Gemeindewasserversorgungsanlage übersteigt und die 
Einräumung von Rechten gemäß § 9 Wasserversorgungsgesetz nicht erforderlich ist (Anschluss-
recht). 

5.  Über die Befreiung von der Anschlusspflicht hat die Gemeindevertretung im Einzelfalle zu ent-
scheiden. Das Vorliegen einer Ausnahme von der Anschlusspflicht, sowie das Bestehen eines An-
schlussrechtes hat der Bürgermeister erforderlichenfalls bescheidmäßig festzustellen. 

 
§ 4 

Schriftliche Mitteilung, Bescheid 
 
1.  Um die Bewilligung zum Anschluss an die Gemeindewasserversorgungsanlage ist mittels eines 

beim Marktgemeindeamt aufliegenden Vordruckes und unter Vorlage eines Lageplanes (2-fach) 
anzusuchen. 

2.  Der Anschluss an die Gemeindewasserversorgungsanlage darf nur aufgrund einer schriftlichen 
Mitteilung, in welcher die Gemeinde dem Anschluss des Bauwerkes, Betriebes oder der Anlage 
zustimmt, einer Festellung der Behörde, dass eine Anschlusszwang oder ein Anschlussrecht be-
steht, oder einer Anordnung gemäß Abs 4 erfolgen. 

3.  In die schriftliche Mitteilung gemäß Abs 2 sind nähere Bestimmungen insbesondere über 
a) den Zeitpunkt des Anschlusses 
b) die Art und Dimension der Anschlussleitung 
c) die Auflassung bestehender Hauswasserversorgungsanlagen 
d) erforderlichenfalls eine mengenmäßige oder zeitliche Beschränkung des Wasserbezuges 
aufzunehmen. 

4.  Die Behörde hat auf Antrag des Eigentümers eines Bauwerkes, Betriebes oder einer Anlage durch 
Bescheid festzustellen, ob ein Anschlusszwang oder ein Anschlussrecht im Sinne von § 3 besteht. 
Der Anschluss ist anzuordnen, wenn ein anschlusspflichtiges Bauwerk, ein anschlusspflichtiger Be-
trieb oder eine anschlusspflichtige Anlage nach schriftlicher Aufforderung durch die Behörde inner-
halb der darin gesetzten Frist nicht angeschlossen worden ist. 

5.  Die Abs 1 bis 4 gelten sinngemäß für Änderungen von Bauwerken, Betrieben oder Anlagen, die zu 
einer wesentlichen Erhöhung des Wasserbezuges führen können. 

 
§ 5 

Anschlussleitung 
 
1.  Die Herstellung der Anschlussleitung hat durch die Gemeinde oder deren Bevollmächtigte auf Kos-

ten des Anschlussnehmers zu erfolgen. 
2.  Die Anschlussleitung ist in einer Tiefe von mindestens 1,30 m und so zu verlegen, dass sie bei der 

Grundstücksnutzung nicht beschädigt werden kann, und für die Instandhaltung ohne besondere 
Schwierigkeiten zugänglich ist. Die Rohrleitung ist in ein allseits mindestens 10 cm starkes Sand-
bett zu verlegen. Die Rohre, Rohrverbindungen und sonstigen Teile müssen aus beständigem, die 
Beschaffenheit des Wassers nicht beeinträchtigendem Material bestehen. 

3.  Der höchste zulässige Betriebsdruck beträgt 9 bar. 
4.  Der Rohrdurchmesser ist unter Bedachtnahme auf den zu erwartenden Wasserbedarf festzulegen; 

er muss jedoch mindestens 1 Zoll betragen. 
5.  Der Anschlussschieber bildet einen Bestandteil der Anschlussleitung. 



 

6.  Wenn zur Herstellung der Anschlussleitung Arbeiten im Bereich einer öffentlichen Straße erforder-
lich sind, dann hat der Anschlussnehmer, unbeschadet der straßenpolizeilichen und straßenver-
waltungsrechtlichen Vorschriften, die Gemeinde mindestens zwei Werktage vor Beginn der Arbei-
ten in Kenntnis zu setzen. 

7.  Die Bestimmungen der Abs 1 bis 3 gelten sinngemäß auch für Änderungen und Ergänzungen der 
Anschlussleitung. 

8.  Die Anschlussleitung geht nach ihrer Fertigstellung in das Eigentum der Gemeinde über. Sie ist 
auf Kosten der Gemeinde von ihr instandzuhalten, zu warten sowie bei Bedarf abzuändern, zu er-
neuern oder zu entfernen. Die hiebei entstehenden Kosten sind vom Anschlussnehmer der Ge-
meinde zu ersetzen, ausgenommen in jenen Fällen, welche auf normale Abnützung der Leitung 
zurückzuführen sind. Insbesondere hat der Anschlussnehmer der Gemeinde Erschwernis- bzw. 
Mehrkosten zufolge nachträglicher Überbauung der Leitungstrasse mit Mauern, Kanälen, Terras-
sen, Kabelleitungen, Pflasterungen, Asphaltierungen, Betonabdeckungen u.dgl. oder zufolge nach-
träglicher Bepflanzungen oder Überschüttungen zu ersetzen, oder wenn für die Erneuerung der 
Anschlussleitung eine neue längere Trasse gewählt werden muss. 

9.  Für jene Anschlussleitungen, die nicht von der Gemeinde hergestellt wurden, sind Instandset-
zungskosten (Material und Arbeit), die vor der normalen Abnützungsdauer von 30 Jahren entste-
hen, vom Anschlussnehmer in jenem Umfange der Gemeinde zu ersetzen, als die Betriebstüchtig-
keit der Leitung gegenüber der normalen Haltbarkeit vermindert ist, z.B. durch Verwendung von 
geschweißten Eisenrohren, Isolierung der Eisenrohre ohne entsprechende Jutebandagen, zu nied-
rige Druckfestigkeit an PVC-Rohren. 

10. Werden an einer Anschlussleitung später weitere Anschlussnehmer angeschlossen, so hat die 
Gemeinde über Antrag die Entschädigung festzusetzen, die jeder zusätzliche Anschlusswerber 
dem Anschlussnehmer, der seinerzeit die Anschlussleitung auf seine Kosten errichtete, zu leisten 
hat. 

11.  Wenn ein Wasseranschluss für die Wasserversorgung einer Liegenschaft für mehr als ein 
Jahr nicht mehr benötigt wird, kann bei der Gemeinde die Sperrung des Anschlusses beantragt 
werden. Eine neuerliche Öffnung darf nur durch die Gemeinde erfolgen. Die durch die Sperrung 
und Öffnung eines Wasseranschlusses erwachsenden Kosten hat der Anschlussnehmer der Ge-
meinde zu ersetzen. 

 
§ 6 

Wasserzähler 
 
1.  An der Verbindungsstelle zwischen der Anschlussleitung und der Verbrauchsleitung ist von der 

Gemeinde auf deren Kosten ein Wasserzähler zur Messung der von der Wasserversorgungsanla-
ge bezogenen Wassermenge einzubauen. 

2. Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, den Wasserzähler gegen Frost und sonstige Beschä-
digungsmöglichkeiten von außen zu schützen und für dessen leichte Zugänglichkeit zu sorgen. 
Beim Anschluss von Betrieben, die nicht Gebäude sind, und von Anlagen, hat der An-
schlussnehmer für den Wasserzähler einen Schacht vorzusehen. Dieser ist gegen Wassereintritt 
und gegen Frostgefahr abzudichten und absperrbar herzustellen. Die Art und die Aus maße des 
Schachtes sind in der schriftlichen Mitteilung bzw. im Anschlussbescheid zu bestimmen. 

3.  Der Wasserzähler ist von der Gemeinde zu warten. Wenn durch die Nichtbeachtung der Verpflich-
tungen gemäß Abs 2 ein Schaden verursacht worden ist, sind der Gemeinde die Kosten zu erset-
zen. 

4.  Sofern seitens des Anschlussnehmers zusätzliche Wassermesser (Subzähler) innerhalb der 
Verbrauchsleitung eingebaut werden, gehen die dadurch entstehenden und künftigen Kosten zu 
seinen Lasten. 

5.  Ergeben sich Zweifel an der Richtigkeit der Messung des Wasserzählers, so ist dieser von Amts 
wegen oder auf Antrag des Anschlussnehmers zu überprüfen. Ergibt die Überprüfung einen Mess-
fehler, der innerhalb der nach den Eichvorschriften zulässigen Abweichungen von der Richtigkeit 
liegt, so hat der Anschlussnehmer die mit der Prüfung verbundenen Kosten zu tragen, sofern die 
Prüfung auf seinen Antrag hin erfolgt ist. 

 



 

§ 7 
Verbrauchsleitung 

 
1.  Die Verbrauchsleitung ist vom Anschlussnehmer nach den neuzeitlichen Kenntnissen und Erfah-

rungen der Sanitärtechnik so herzustellen und zu warten, dass Gefahren für das Leben und die 
Gesundheit von Menschen vermieden und die Sicherheit des Eigentumes nicht beeinträchtigt wer-
den. Insbesondere dürfen von der Verbrauchsleitung keine nachteiligen Auswirkungen auf die Ge-
meindewasserversorgungsanlage und die Beschaffenheit des darin geförderten Wassers ausge-
hen. 

2.  Die Verbrauchsleitung ist aus Material herzustellen, das für einen Betriebsdruck von 9 bar zuge-
lassen ist. Die aus der Gemeindewasserversorgungsanlage mit Wasser gespeisten Verbrauchslei-
tungen dürfen nicht in Verbindung mit einer anderen Wasserversorgungsanlage stehen. Beim An-
schluss von Anlagen zur Warmwasseraufbereitung, sowie von Maschinen und Geräten, die mittels 
Wasserdruck betrieben werden können, ist Vorsorge zu treffen, dass ein Zurückströmen des Was-
sers in das Wasserversorgungsnetz nicht erfolgen kann. An der Verbrauchsleitung entstandene 
Schäden und Mängel sind unverzüglich zu beheben. 

3.  Wasserverluste, die auf Wartungsmängel zurückzuführen sind, sowie die Kosten für In-
standhaltungen gehen ausnahmslos zu Lasten des Anschlussnehmers. 

4.  Zur Abwehr von Frostgefahren hat der Anschlussnehmer die hiefür notwendigen Schutzmaßnah-
men zu treffen. Frieren Leitungen trotzdem ein, so müssen sie fachgerecht aufgetaut werden. Gar-
tenleitungen und Leitungen, die einer besonderen Frostgefahr ausgesetzt sind, sind im Winter zu 
entleeren. 

 
§ 8 

Hydranten und Wasserabsperreinrichtungen 
 
1.  Wasserentnahmen aus Hydranten unterliegen mit Ausnahme von Einsätzen der Feuerwehr der 

Bewilligung durch den Bürgermeister. Entsprechende Antragsformulare werden von der Gemeinde 
aufgelegt. In der Bewilligung sind der Entnahmehydrant und die Dauer der Entnahme festzulegen. 

2.  Bei sämtlichen Wasserentnahmen mit Ausnahme von Feuerwehreinsätzen sind Wasserzähler zu 
verwenden, welche das Wasserwerk zur Verfügung stellt. Falls kein Wasserzähler verwendet wer-
den kann, ist die entnommene Wassermenge auf andere geeignete Weise zu ermitteln und der 
Gemeinde bekanntzugeben. 

3.  Soferne dies eine gesicherte Wasserversorgung erforderlich macht, ist der Bürgermeister berech-
tigt, die Entnahme für die erforderliche Dauer zu untersagen. 

4.  Wasserabsperreinrichtungen (Wasserschieber) dürfen nur durch befugte Personen bedient wer-
den. 

5.  Die Nichtbeachtung der Abs 1 bis 4 zieht gegebenenfalls die Schadenersatzpflicht nach sich. 
 

§ 9 
Wasserlieferungspflicht der Gemeinde 

 
1.  Die Gemeinde hat jederzeit Trink- und Nutzwasser nach Maßgabe der Ergiebigkeit und Leistungs-

fähigkeit der Gemeindewasserversorgungsanlage zu liefern. Sie haftet für keine wie immer gearte-
ten Schäden und Folgeschäden, die auf Störungen bzw. Unterbrechungen in der Wasserlieferung 
zurückzuführen sind. 

2.  Unterbrechungen und Beschränkungen in der Wasserlieferung, sowie Änderungen der Druckve r-
hältnisse oder der Beschaffenheit des Wassers sind von der Gemeinde, soweit dies vorhersehbar 
und möglich ist, rechtzeitig und in geeigneter Weise bekanntzugeben. 

3.  Die Gemeinde darf, außer im Falle unvorhersehbarer Störungen, die Wasserlieferung nur dann 
unterbrechen, wenn unerlässliche technische Maßnahmen an der Gemeindewasserver-
sorgungsanlage dies erfordern. Aufgetretene Versorgungsstörungen sind ehestens zu beheben. 

4.  Bei länger anhaltender Trockenheit, sowie im Brandfalle oder bei sonstigen Notfällen, die zwangs-
läufig Wasserversorgungsschwierigkeiten zur Folge haben können, ist der Wasserbezug auf das 
unumgängliche Maß zu beschränken. 

5.  Die Gemeinde ist berechtigt, die Wasserlieferungen im Falle beträchtlicher Schrumpfung der Was-
serreserven oder bei Eintreten höherer Gewalt auf den Trinkwasserbedarf zu beschränken. 

6.  Anschlussnehmern ist es nicht gestattet, Wasser an Dritte gegen Entgelt abzugeben. 
 



 

§ 10 
Überwachung, Anzeigepflicht 

 
1.  Die Gemeinde ist berechtigt, die Errichtung der Anschlussleitung und der Verbrauchsleitung sowie 

den Wasserbezug zu überwachen. Werden Missstände oder Mängel festgestellt und nicht inner-
halb angemessener Frist behoben, so kann die Behörde deren Beseitigung durch Bescheid anord-
nen. 

2.  Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, der Gemeinde unverzüglich Anzeige zu erstatten, wenn 
a)  der Wasserbezug durch Umstände beeinträchtigt ist, die auf Mängel der Gemeindewasserver-

sorgungsanlage zurückzuführen sind, oder 
b)  im Bereich der Anschlussleitung Schäden auftreten. 

3.  Die Grundeigentümer, die Anschlussnehmer sowie die Inhaber der angeschlossenen Wohn- und 
Geschäftsräume sind verpflichtet, die Vornahme der erforderlichen Arbeiten sowie die Überwa-
chung durch von der Gemeinde bestellte Personen zu dulden und zu diesem Zweck auch das Be-
treten von Bauwerken und Grundstücken zu gestatten. 

 
§ 11 

Übergang von Rechten und Pflichten 
 
Alle dem Anschlussnehmer erwachsenen Rechte und Pflichten gehen bei einem Eigentumsübergang 
auf den jeweiligen neuen Eigentümer des Gebäudes, des Betriebes oder der Anlage über. Der An-
schlussnehmer tritt auch in allfällige Sondervereinbarungen des Vorbesitzers ein. 
 

2. Abschnitt 
Gebühren 

 
§ 12 

Allgemeines 
 
1.  Zur Deckung der Kosten für die Errichtung und den Betrieb der Gemeindewasserversor-

gungsanlage und für die Lieferung des Wassers werden folgende Gebühren erhoben: 
a) eine einmalige Wasseranschlussgebühr für den Anschluss eines Gebäudes, eines Betriebes 

oder einer Anlage an die Gemeindewasserversorgungsanlage und eine allfällige Ergän-
zungsgebühr; 

b) eine laufende Wasserbezugsgebühr. 
2.  Gebührenschuldner ist der Eigentümer des Gebäudes, des Betriebes oder der Anlage. Mit-

eigentümer schulden die Gebühren zur ungeteilten Hand. Dies gilt nicht, wenn mit dem Miteigen-
tumsanteil das dingliche Recht auf ausschließliche Nutzung und Verfügung über eine selbständige 
Wohnung oder sonstige selbständige Räumlichkeiten (Wohnungseigentum) verbunden ist. In die-
sen Fällen kann, sofern ein gemeinsamer Verwalter bestellt ist, die Zustellung von Abgabenbe-
scheiden an diesen erfolgen. 

3.  Ist das Gebäude, der Betrieb oder die Anlage im Ganzen vermietet, verpachtet oder sonst zum 
Gebrauch überlassen, so ist die Wasserbezugsgebühr dem Inhaber (Mieter, Pächter, Fruchtnießer 
u.dgl.) vorzuschreiben. Der Eigentümer haftet jedoch für die Abgabenschuld. 

 
§ 13 

Wasseranschlussgebühr 
 
1.  Die Wasseranschlussgebühr ergibt sich aus dem mit der Bewertungseinheit vervielfachten Gebüh-

rensatz. 
2.  Die Bewertungseinheit errechnet sich aus 75 v.H. der Geschoßfläche. Geschoßfläche ist die 

Summe der Flächen der Geschoße eines Gebäudes, einschließlich der Außen- und Innenwände, 
gemessen 1,80 m über dem Fußboden. Geschoßflächen von nicht allseits umschlossenen Räu-
men zählen nicht dazu. Geschoßflächen von Garagen, die ein selbständiger Teil eines Bauwerkes 
sind, sind in jedem Fall in die Berechnung einzubeziehen. 

3. Bei Betrieben und Anlagen, die nicht Gebäude sind, gilt die von diesen genutzte Grundfl äche als 
Geschoßfläche im Sinne des Abs 2. 

4.  Wenn bei einem Gebäude, einem Betrieb oder einer Anlage ein Wasserverbrauch zu erwarten ist, 
der im Verhältnis zur Bewertungseinheit erheblich unter dem Durchschnitt liegt, ist die Bewer-
tungseinheit entsprechend zu verringern. 



 

5.  Der Gebührensatz ist durch Verordnung der Gemeindevertretung festzusetzen. 
6.  Die Gemeindevertretung kann durch Verordnung einen Mindestbeitrag festlegen. 
7.  Für nur kurzfristig verwendete Anlagen (z.B. Wohnbaracken) ist die Anschlussgebühr durch Ver-

ordnung der Gemeindevertretung mit einem Sondersatz zu bemessen. 
8.  Die Gebührenfälligkeit tritt mit der Rechtskraft des Anschlussgebührenbescheides ein, spätestens 

jedoch mit dem Zeitpunkt der Fertigstellung der Anschlussleitung. 
 

§ 14 
Ergänzungsgebühr 

 
1.  Wenn sich die Bewertungseinheit für die Bemessung des Anschlussbeitrages wesentlich ändert 

(Zubau, Umbau, Aufbau, Änderung in den Ermäßigungsvoraussetzungen), kann ein Ergänzungs-
beitrag zum Anschlussbeitrag eingehoben werden. 

2.  Die Höhe der Ergänzungsgebühr ergibt sich aus der Differenz zwischen der neuen und der bishe-
rigen Bewertungseinheit. Die Vorschreibung einer Ergänzungsgebühr entfällt, wenn sich die Ge-
schoßfläche um weniger als 5 m² erhöht. 

3.  Beim Wiederaufbau von abgebrochenen oder abgebrannten Gebäuden, Betrieben oder Anlagen 
sind ursprünglich geleistete Wasseranschlussgebühren verhältnismäßig zu berücksichtigen. Die 
Bestimmungen der Abs 1 und 2 gelten sinngemäß. 

 
§ 15 

Wasserbezugsgebühr 
 
1.  Das Ausmaß der Wasserbezugsgebühr ergibt sich aus dem mit der bezogenen Wassermenge, die 

in Kubikmetern ermittelt wird, vervielfachten Gebührensatz. 
2.  Der Gebührensatz pro m³ Wasser ist von der Gemeindevertretung durch Verordnung festzusetzen. 
3.  Als gebührenpflichtige Wassermenge gilt die von der Gemeindewasserversorgungsanlage bezo-

gene Wassermenge. Fehlt ein Wasserzähler oder kann der Wasserverbrauch durch ein Gebrechen 
am Wasserzähler nicht ermittelt werden, so ist er unter Beachtung der maßgeblichen Umstände zu 
schätzen. 

4.  Der Gebührenrechnung können durch Verordnung der Gemeindevertretung monatliche Mindest-
abnahmeverpflichtungen je Einheit (Wohnung, Geschäft, Betrieb, Stall u.dgl.) zugrundegelegt wer-
den. 

5.  Durch Verordnung der Gemeindevertretung ist für die Bereitstellung der Wasserzähler eine Zä h-
lermiete zu erheben. Diese ist gleichzeitig mit den Wasserbezugsgebühren zur Zahlung vorzu-
schreiben. 

6.  Nicht bewilligte Wasserentnahmen aus Hydranten, sowie Wasserverluste, hervorgerufen durch 
schuldhafte Beschädigungen an der Gemeindewasserversorgungsanlage, sind von der Gemeinde 
zu schätzen und zum doppelten Gebührensatz gemäß Abs 2 den Abnehmern oder Verursachern in 
Rechnung zu stellen. 

 
§ 16 

Einhebung der Wasserbezugsgebühr 
 
1.  Die Wasserbezugsgebühren sind jeweils für zwei Monate vorzuschreiben und zu entrichten. 
2.  Bei Großwasserabnehmern sind die Wasserbezugsgebühren durch Ablesen der Wasserzähler in 

den Monaten Jänner, März, Mai, Juli, September und November zu ermitteln. 
3.  Den übrigen Wasserabnehmern sind die Wasserbezugsgebühren, die aus dem anteilmäßigen 

Verbrauch des Vorjahres zu ermitteln sind, in den Monaten Feber, April, Juni, August und Oktober 
als Pauschale vorzuschreiben. Alljährlich in der ersten Hälfte des Monats November sind die Zäh-
ler abzulesen und ist unter Berücksichtigung der Pauschalvorschreibungen eine Jahresabrechnung 
zu erstellen. 

4.  Sofern im Vorjahr keine Gebührenpflicht bestanden hat oder wenn eine wesentliche Änderung des 
Wasserbezugs anzunehmen ist, ist die Gebührenvorschreibung in der Höhe des zu erwartenden 
Wasserbezuges vorzunehmen. 

5.  Die Wasserbezugsgebühren sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung ohne jeden Ab-
zug zur Zahlung fällig. 

 



 

§ 17 
Bauwasser 

 
1.  Der für die Herstellung von Bauwerken notwendige Bezug von Bauwasser ist bis zu einer pauscha-

lierten Menge von 50 m³ in der Wasseranschlussgebühr inbegriffen. 
2.  Bei missbräuchlicher Verwendung von Bauwasser ist die Gemeinde verpflichtet, den gesamten 

Bauwasserverbrauch zu schätzen und eigens zur Zahlung vorzuschreiben. 
 

3. Abschnitt 
Straf- und Schlussbestimmungen 

 
§ 18 

Strafbestimmungen 
 
Verstöße gegen diese Verordnung werden der Bezirksverwaltungsbehörde zur Anzeige gebracht. 
 

§ 19 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt mit der Kundmachung in Kraft. Mit gleichem Zeitpunkt tritt die Wasser-
leitungsordnung vom 1. Jänner 1983 außer Wirksamkeit. 
 
 
 
 
 

Für die Gemeindevertretung 
Der Bürgermeister: 

 
 
 
 

Erwin Mohr 
 
 
 
 
 
 
Ergeht an: 
1. zum Anschlag an der Amtstafel 
2. zur Veröffentlichung im Gemeindeblatt 
3. Bezirkshauptmannschaft Bregenz, Seestr. 1, 6901 Bregenz 
 
 
 


